
███

█████ ██

██ ███ ██ █

████ ███████

© Steuerung und

Entwicklung

█████ █████████

█ ██ ██████

██████████████ █ ███ ███

████ ████ █████

████ █████ ███████

███████████████████████████
Internet: www.wedemark.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 08.00 12.00 Uhr

Mo, Di: 13.00 15.00 Uhr

M i: 13.00 18.00 Uhr

D o : nur nach Vereinbarung

15.06.2021

Ihre Anfrage

Sehr geehrter ██ ██

Mit freundlichen Grüßen

█ ███ ██████

Anlage

Tel: (05130) 581-0 - Fax: (05130) 581-205

A d re s s e n :30900 Wedemark

Gläubiger-Ident.Nr.:

Sparkasse Hannover:

Hannoversche Volksbank:

Postbank Hannover:

DE11ZZZ00000005397

BIC SPKHDE2HXXX IBAN DE71 2505   0180 1070 2735 43

BIC VOHADE2HXXX IBAN DEO2 2519 0001 0005 1004 00

BIC PBNKDEFF250 IBAN DE25 2501 0030 0188 1553 00



ENERGIEAUSWEIS suenwomessus
gemäß den $$ 79 ff . Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom

'
8. August 2020

Gültig bis: 0 2 . 0 6 . 2 0 3 1 R e g is t rie rn u m m er:NI-2021-003686320

Verwaltungsgebäude

Fritz-Sennheiser-Platz 1

30900 Wedemark

Gesamtes Gebäude

2010

2010
T

3.448,3 m?

Wesentliche Energieträger für Heizung
°

Holzhackschnitzel, Erdgas E

Wesentliche Energieträger für Warmwasser” Strom

Emeuerbare Energien Art: Biomasse, PV Ve r w e n d u n g : Heizung, Strom

|

X Fensterlüftung X Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Schachtlüftung X Lüftungsanlageohne Wärmerückgewinnung
Passive Kühlung X Kühlung aus Strom

D) Kühlung aus Wärme

E Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion:

T D Neubau U } Modernisierung X Aushangpflicht
DJ Vermietung / Verkauf (Än d eru n g/ Erweiterung) U] Sonstiges (fre iwillig )

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugs fläche dient die Nettogrund fläche. Teil des Energieaus-
weises sind die Modernisierungsempfehlungen(Seite 4).

) X (Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind

auf Seite   2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind fre iw illig .Diese Art der Ausstellung ist P flicht bei Neubauten und be-

stimmten Modemisierungen nach & 80 Absatz 2 GEG. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen des GEG zum Zeitpunkt der

Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).

D  O  ]Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnis-
se sind auf Seite 3 dargestellt.Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch U] Eigentümer x Aussteller

U] Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwilligeAngabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben

bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigenVergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschriftund B e ru fsb ez e ich n u n g ) e n Unterschrift des Au sstelle rs

_

:

1
en

▋

██

█

Ingenieure = esse een

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzeszum GEG
nur im Falle des $ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG

Mehrfachangaben möglich
bei Wärmenetzen Baujahr der Ü b e rg ab e s tation
Nettogrund fläche ist im Sinne des GEG ausschließlich der beheizte / gekühlte Teil der Nettogrund fläche
Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des $ 74 GEG

ounaun.-
Hottgenroth Software, Energieberater 18599 3D PLUS 11.2.0



 
      
 

Primärenergiebedarf

8. August 2020
 

Registriernum m er: NI-2021-003686320

4 2 ,8 kWh/(m?a)

150

Anforderungswert GEG
5

Neubau (Vergleichswert) i

Anforderungen gemäß GEG
?

Primärenergiebedarf

Is t -W e r t 42,8 kWh/(m*a) Anforderungswert 129,4 kWh/(m?-a)

xeingehalten

U eingehalten

Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)

Endenergiebedarf

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes V e r f a h r e n

X Verfahren nach $ 21 GEG

D D Verfahren nach $ 32 GEG ("Ein-Zonen-Modell”)

X Vereinfachungen nach $ 50 Absatz 4 GEG

x Vereinfachungen nach $ 21 Absatz 2 Satz 2 GEG

„Jährlicher Endenergiebedarf in KWh/{m?-a) für

Ein g eb au te Kühlung einschl. Gebäude
a a

Be leu ch tu n g k a r u n g Be feu ch tu n g insgesamt
 
Holzhackschnitzel

88,2

 
Erdgas E

16,6

 
Strom (Hilfsenergie)

10,6

 
  

Strom-Mix

Endenergiebedarf Wärme

    
1,0

104,8 KWh/(m?-a)
 

Endenergiebedarf Strom

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
*

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und

Kälteenergiebedarfs auf Grund des $ 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der

— Deckungs- Pflichterfül-

Art: anteil: lung:

%

 
%
 

S u m m e: %

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-

ung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maß-

nahme nach $ 45 GEG oder als Kombination gemäß & 34 Absatz 2

GEG erfüllt.

D Die Anforderungen nach $ 45 GEG in Verbindung mit $ 19 GEG

sind eingehalten.

E D ) Maßnahme nach $ 45 GEG in Kombination gemäß $ 34 Absatz 2

GEG: Die Anforderungen nach $ 19 GEG werden um %

unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: %

DI Bei grundlegenderRenovierung eines öffentlichen Gebäudes:
8

Die Anforderungen des $ 52 Absatz 1 GEG werden eingehalten.

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
?

nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall & 80 Absatz 2 GEG

?
nur Hilfsenergiebedarf

HottgenrothSoftware, Energieberater 18599 3D PLUS 11.2.0

11,5 KWh/(m?-a)

Gebäudezonen

| Z o n e | Fläche [m] | Anteil [%]

E in z e lb ü ro 5 5 4 ,2 16,1
 

G r u p p e n b ü r o 867,1

WC und Sanitärräume in Nichtwohngeb...
= 449,0
 

 

Ve rk e h rsfl ä c h e 1.143,1
 

 
| Lager 627,4

|

|

Küche in Nichtwohngebäuden 41,9

|  Serverraum/Rechenzentrum 10,1

B e s p r e c h u n g / S it z u n g s z im m e r / S e m in a r| 86,4

  
 

weitere Einträge in Anlage

Das Gebäudeenergiegesetz lässt für die Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahrenalternative

Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnis-

sen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedin-

gungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den

tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte

sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter beheizte/

gekühlte Nettogrundfläche.

 
*

nur bei Neubau
5

nur bei grundlegender Renovierung eines öffentlichen Gebäudes

nach $ 52 Absatz 1 GEG
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E D ] Warmwasser enthalten

D J ) Kühlung enthalten

Verbrauchserfassung

Zeitraum

Energieträger
®

Energie-
verbrauch

[kwn]

Anteil

Heizung
[kWh]
 

 

 

 

 

        
 

 

G e b ä u d e n u t z u n g
Gebäudekategorie/

Nutzung

Flächen-

anteil [%] Wärme Strom
 

     

 
Erläuterungenzum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist

durch das GEG vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro 
3



 
Empfehlungen des Ausstellers

 

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

O D möglich X nicht möglich

 

Bau- oder

Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibungin

einzelnen Schritten

in Zu-

sammen-

hang mit

größerer
Moderni-

sierung

als

Einzel-

maß-

nahme

geschätzte
Amortisa-

tionszeit

geschätzte Kosten

pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

DI weitereEinträgeim Anhang

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhältlich bei/unter:

1
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An g ab eG e b ä u d e t e i l—S e it e1
Bei Nichtwohngebäuden,diezueinemnichtu n erh eblich enAnteilzu
Wohnzweckengenutztwerden,ist dieAusstellungdes Energieauswei-
ses g em äß579Absaiz2Saiz2 G E GaufdenG eb äu d e te ilzubeschrän-
ken, dergetrenntals Nichtwohngebäudezubehandelnist (sieheim
Einzelnen$ 1 0 6G E (G ).DieswirdimEn erg ieau sw e isdurchdie An g ab e
„ G eb äu d e ie i l“deulichg em ach t.

E m eu erb a reE n e r g ie n—S e it e1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art emeuerbare

Energiengenutztw erd en .BeiN eubautenu n dggf. beig ru n d leg en d er
Renovierung eines Öffentlichen Gebäudes enthält Seite 2 (Angaben zur

Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf-Se ite2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und

den Endenergiebedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute

Beleuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden

rech n erischerm ittelt.DieangegebenenWertew erd enauf derG ru n d lag e
der Baunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme

von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,

definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere

Wärm eg ew in n e )berechnet.Solässtsichdie en erg e tisch eQ u a litä tdes
Gebäudesunabhängig vomNutzerverhalten u n dvonderWetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarfbildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die sogenannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger(z.B. Heizöl, Gas,

Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen ge-

ringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Res-

sourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Die angegebenen

Vergleichswerte geben für das Gebäude die Anforderungen des GEG

an, das zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energieausweises galt. Sie

sind im Fall eines Neubaus oder einer Modemisierung des Gebäudes,

die nach den Vorgaben des $ 50 Absatz 1 Nummer 2 GEG durchgeführt
wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orientierung
hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes.

Der Endwert der Skala zum Primärenergiebedarf beträgt, auf die Zehner-

GEG modernisierter Altbau“ (Anforderunggenäß & 50 Absatz 1 Nummer

2 Buchstabe a GEG).

Wärmeschutz - Seite 2

Das GEG stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen
auch Anforderungen an die energetische Qualität aller wärmeübertra-

genden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) sowie

bei Neubauten an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhit-)

zung eines Gebäudes.

Endenergiebedarf -Seite

Der Endenergiebedarfgibt die nach technischen Regeln berechnete,

jährich benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute

Beleuchtung, Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima- und

Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die

Energieeffizienzeines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der End-

energiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der Annahme

von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung der Ener-

gieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentem-

peratur, der Warmwasserbedarf, die notwendige Lüftung und eingebaute

Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

!
siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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zur Nutzung erneuerbarer Energien - Seite 2

Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmten Umfang erneuerbare

Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nutzen. In

dem Feld „Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien“sind die Art der

eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am

Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflicht-

erfüllung abzulesen. Das Feld „Maßnahmen zur Einsparung”wird ausge-

füllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig durch

Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz ge-

mäß $ 45 GEG erfüllt werden.

Endenergieverbrauch-S e ite3
Die Angaben zum Endenergieverbrauchvon Wärme und Strom werden für

das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der

Abrechnungenvon Energielieferantenermittelt. Dabei werden die Ener-

gieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen

Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Nettogrundfläche nach dem GEG. Der erfasste

Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen

Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten

Mittelwert umgerechnet. Die Angaben zum Endenergieverbrauch geben
Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig
zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Ver-

brauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebäudes weicht insbesondere

wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens

oder sich ändernder Nutzungen vom angegebenen Endenergieverbrauch
ab.

Im Fall längerer Leerstände wird hierfür einpauschaler Zuschlag rech-

nerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und

inwieweit derartige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der

Tabelle „Verbrauchserfassung“zu entnehmen.

Primärenergieverbrauch -— Seite 3

Der Primärenergieverbrauchgeht aus dem für das Gebäude insgesamt
ermittelten Endenergieverbrauch für Wärme und Strom hervor. Wie der

Primärenergiebedarfwird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,

die die Vorkette d e rjew e ilseingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

\

Pflichtan ın für Immobilienanzeigen — S e i t e2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in & 87

Absatz 1 und 2 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderli-

chen Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweis-

art der Seite 2 oder 3.

 


